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Handbuch zur Praxis der Religionsfreiheit auf kommunaler Ebene FAQs 

9. Sind religiöse Versammlungsräume im Strafrecht beson-

ders geschützt? 
 

 

Ja, das Strafrecht beinhaltet mehrere Gesetzesstellen, welche sich auf religi-

öse Versammlungsräume und religiöse Praktiken von rechtlich anerkann-

ten Kirchen und Religionsgesellschaften beziehen und dem religiösen 

Frieden dienen.  

 

 

Unterschiedliches Strafausmaß bei Sachbeschädigungen und Dieb-

stahl  

Für Sachbeschädigungen an1 und in religiösen Versammlungsräumen2 so-

wie bei Diebstählen in religiösen Versammlungsräumen (z.B. Opferstöcke3) 

gilt ein höheres Strafausmaß als bei vergleichbaren Delikten.  

 

Störungen der Religionsausübung 

Störungen der Religionsausübung bzw. gottesdienstlicher Handlungen 

(Drohungen, Verspottungen, Herabwürdigungen, Unfughandlungen, Ver-

hetzungen, …) gelten als strafbare Handlungen gegen den religiösen Frie-

den. 

 

Eine Ausnahme stellt dieser Tatbestand dar:  

Strafbare Handlungen gegen die Ehre eines/einer SeelsorgerIn sind nur 

Ermächtigungsdelikte. Das bedeutet, dass sie nur verfolgt werden, wenn die 

betroffene Person sich zu einer Anzeige entschließt. 
 

 

 

 

                                                           
1 Vgl. dazu 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_19921203_OGH0002_0120OS00119_9200015_000/
JJT_19921203_OGH0002_0120OS00119_9200015_000.pdf 
2 Vgl. 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20130411_OGH00
02_0120OS00026_13K0000_000 
3 Vgl. 
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_19950920_OGH0002_0130OS00119_9500000_000/
JJT_19950920_OGH0002_0130OS00119_9500000_000.pdf 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_19921203_OGH0002_0120OS00119_9200015_000/JJT_19921203_OGH0002_0120OS00119_9200015_000.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_19921203_OGH0002_0120OS00119_9200015_000/JJT_19921203_OGH0002_0120OS00119_9200015_000.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20130411_OGH0002_0120OS00026_13K0000_000
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20130411_OGH0002_0120OS00026_13K0000_000
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_19950920_OGH0002_0130OS00119_9500000_000/JJT_19950920_OGH0002_0130OS00119_9500000_000.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_19950920_OGH0002_0130OS00119_9500000_000/JJT_19950920_OGH0002_0130OS00119_9500000_000.pdf
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Betreffende Gesetzesstellen: 

Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen 
(Strafgesetzbuch - StGB) 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10
002296 

 
 

Berechtigung zur Anklage 

§ 117.  

(…)  

(2) Wird eine strafbare Handlung gegen die Ehre wider einen Beamten oder wider einen Seelsorger 

einer im Inland bestehenden Kirche oder Religionsgesellschaft während der Ausübung seines Amtes 

oder Dienstes begangen, so hat die Staatsanwaltschaft den Täter mit Ermächtigung des Verletzten 

und der diesem vorgesetzten Stelle innerhalb der sonst dem Verletzten für das Verlangen nach Ver-

folgung offenstehenden Frist zu verfolgen. Das gleiche gilt, wenn eine solche Handlung gegen eine 

der genannten Personen in Beziehung auf eine ihrer Berufshandlungen in einem Druckwerk, im Rund-

funk oder sonst auf eine Weise begangen wird, daß sie einer breiten Öffentlichkeit zugänglich wird. 

(…) 

Sachbeschädigung 

§ 125. Wer eine fremde Sache zerstört, beschädigt, verunstaltet oder unbrauchbar macht, ist mit Frei-

heitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

Schwere Sachbeschädigung 

§ 126. (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen ist zu 

bestrafen, wer eine Sachbeschädigung begeht 

1. an einer Sache, die dem Gottesdienst oder der Verehrung durch eine im Inland bestehende Kirche 

oder Religionsgesellschaft gewidmet ist, 

2. an einem Grab, einer anderen Beisetzungsstätte, einem Grabmal oder an einer Totenge-

denkstätte, die sich in 

einem Friedhof oder einem der Religionsübung dienenden Raum befindet, 

(…) 

Diebstahl 

§ 127. Wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen mit dem Vorsatz wegnimmt, sich oder ei-

nen Dritten durch deren Zueignung unrechtmäßig zu bereichern, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 

Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

Schwerer Diebstahl 

§ 128. (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren ist zu bestrafen, wer einen Diebstahl begeht 

(…) 

2. in einem der Religionsübung dienenden Raum oder an einer Sache, die dem Gottesdienst 

oder der Verehrung durch eine im Inland bestehende Kirche oder Religionsgesellschaft gewidmet ist, 

(…) 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002296
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002296
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Strafbare Handlungen gegen den religiösen Frieden und die Ruhe der Toten 

Herabwürdigung religiöser Lehren 

§ 188. Wer öffentlich eine Person oder eine Sache, die den Gegenstand der Verehrung einer im In-

land bestehenden Kirche oder Religionsgesellschaft bildet, oder eine Glaubenslehre, einen gesetzlich 

zulässigen Brauch oder eine gesetzlich zulässige Einrichtung einer solchen Kirche oder Religionsge-

sellschaft unter Umständen herabwürdigt oder verspottet, unter denen sein Verhalten geeignet ist, 

berechtigtes Ärgernis zu erregen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis 

zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

Störung einer Religionsübung 

§ 189. (1) Wer mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt den gesetzlich zulässigen Gottesdienst 

oder einzelne solche gottesdienstliche Handlungen einer im Inland bestehenden Kirche oder Religi-

onsgesellschaft hindert oder stört, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen. 

(2) Wer 

1. an einem Ort, der der gesetzlich zulässigen Religionsübung einer im Inland bestehenden Kir-

che oder Religionsgesellschaft gewidmet ist, 

2. bei dem gesetzlich zulässigen öffentlichen Gottesdienst oder einzelnen gesetzlich zulässigen 

öffentlichen gottesdienstlichen Handlungen einer im Inland bestehenden Kirche oder Religionsgesell-

schaft oder 

3. mit einem dem gesetzlich zulässigen Gottesdienst einer im Inland bestehenden Kirche oder 

Religionsgesellschaft unmittelbar gewidmeten Gegenstand 

auf eine Weise Unfug treibt, die geeignet ist, berechtigtes Ärgernis zu erregen, ist mit Freiheitsstrafe 

bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

(…) 

Verhetzung 

§ 283. (1) Wer öffentlich auf eine Weise, die geeignet ist, die öffentliche Ordnung zu gefährden, oder 

wer für eine breite Öffentlichkeit wahrnehmbar zu Gewalt gegen eine Kirche oder Religionsgesell-

schaft oder eine andere nach den Kriterien der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion oder 

Weltanschauung, der Staatsangehörigkeit, der Abstammung oder nationalen oder ethnischen Her-

kunft, des Geschlechts, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung definierte Grup-

pe von Personen oder gegen ein Mitglied einer solchen Gruppe ausdrücklich wegen dessen Zugehö-

rigkeit zu dieser Gruppe auffordert oder aufreizt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen. 

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer für eine breite Öffentlichkeit wahrnehmbar gegen eine in Abs. 1 be-

zeichnete Gruppe hetzt oder sie in einer die Menschenwürde verletzenden Weise beschimpft und 

dadurch verächtlich zu machen sucht. 

 


